
K L A G E

Klägerin / Klägers,

g e g e n

Stadt Flensburg, Die Oberbürgermeisterin, Veterinärdienste, Rathausplatz 1, 24937 
Flensburg

Beklagte / Beklagter,

wegen:  Anspruch auf Informationserteilung 

vorläufiger Streitwert: 5.000 EUR

Es wird unter Ankündigung folgender Anträge Klage erhoben:

• Die Beklagte/Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin/dem Kläger
folgende Informationen zugänglich zu machen: 1. Wann haben die beiden
letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden Betrieb
stattgefunden: Flensburger Fischmarkt Jessen, Ballastkai 6, 24937
Flensburg. 2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich
hiermit die Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichts an mich.

• Die Beklagte/Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

Begründung

I Sachverhalt

Am 20.09.2021 beantragte die Klägerin/der Kläger per Fax bei der Stadt Flensburg, Die 
Oberbürgermeisterin, Veterinärdienste die Zusendung folgender Informationen: 1. 
Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im 
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folgenden Betrieb stattgefunden: Flensburger Fischmarkt Jessen, Ballastkai 6, 24937 
Flensburg. 2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die 
Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichts an mich (Anlage A1).

Am 03.11.2022 hat die Beklagte einen Bescheid erstellt, in dem sie die beantragte 
Auskunft nach Ablauf von 14 Tagen per Post in Aussicht stellt (Anlage A2). Bis zum 
heutigen Tage wurde die Auskunft trotz wiederholter Nachfragen und Ankündigung 
einer Untätigkeitsklage nicht erteilt.

II Rechtliche Würdigung

Der Klage ist stattzugeben, da sie zulässig und begründet ist.

1.

Die Verpflichtungsklage ist zulässig. Seit Antragstellung sind mehr als drei Monate 
vergangen, vgl. § 75 S. 2 VwGO. Ein zureichender Grund für den Nichtabschluss des 
Antrags wurde weder mitgeteilt noch ist ein solcher ersichtlich.

2.

Die Klage ist auch begründet.

Es besteht ein Anspruch gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 IZG-SH bzw. § 2 Abs. 1 VIG. Es 
handelt sich hierbei im Grundsatz um einen voraussetzungslosen Anspruch auf 
Informationszugang, der von “jedermann” geltend gemacht werden kann (vgl. BVerwG,
Urteil vom 25. Juni 2015 – 7 C 1/14 –, juris Rn. 37; BVerwG, Urteil vom 29. August 2019 
– 7 C 29/17 –, juris Rn. 14).

Das Urteil vom 13.07.2022 – 10 A 15/22 – des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungs-
gerichtes bestätigt den Informationsanspruch.

Bei den begehrten Informationen handelt es sich um amtliche Informationen bzw. 
Umwelt- oder Verbraucherinformationen und der Antrag wurde bei einer informations-
pflichtigen Stelle gestellt.

Es greifen auch keine Ausschlussgründe, die dem Anspruch auf Informationszugang 
entgegenstehen könnten. Die Behörde, der es obliegt, das Vorliegen von 
Ausschlussgründen darzulegen, hat sich in angemessener Frist sachlich hierzu nicht 
positioniert. Im Übrigen ist das Eingreifen potentieller Ausschlussgründe nicht 
ersichtlich. Jedenfalls überwiegt das Informationsinteresse.
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FAX 

An: Stadt Flensburg Von: 

Fax-Nr.: 0461852883 

  

Datum: 20.9.2021 

Betreff: Anforderung Kontrollberichte 

PER FAX 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich beantrage die Herausgabe folgender Informationen: 

1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden 
Betrieb stattgefunden: 

Flensburger Fischmarkt Jessen 
Ballastkai 6 
24937 Flensburg 

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe des 
entsprechenden Kontrollberichts an mich. 

Ich stütze meinen Antrag auf Informationszugang auf$ 1 des Gesetzes zur Verbesserung der 
gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (Verbraucherinform ations gesetz - VIG). Bei den 

von mir begehrten Informationen handelt es sich um solche nach $ 2 Abs. 1 VIG. 

Ausschluss- und Beschränkungsgründe bestehen aus diesseitiger Sicht nicht. Sollten dem 
Informationsanspruch dennoch Hinderungsgründe entgegenstehen, bitte ich Sie, mir diese 
unverzüglich mit Rechtsgründen mitzuteilen. Ich bitte darum, personenbezogene Daten von 
Behörden- oder Betriebspersonal (wie Namen und Unterschriften) in den Dokumenten vor 
Übermittlung zu schwärzen. 

Unter "Beanstandungen" verstehe ich unzulässige Abweichungen von den Anforderungen des 
Lebensmiiitel- und Futtermittelgesetzbuches (LFBG) oder anderen geltenden Hygienevorschriften. 
Sollte es zu einer oder mehreren solchen Beanstandungen gekommen sein, beantrage ich die 
Herausgabe des entsprechenden, vollständigen Kontrollberichts — unabhängig davon, wie Ihre 
Behörde die Beanstandungen eingestuft hat (bspw. als "geringfügig" oder "schwerwiegend"). 

Der Anspruch auf Zugang zu den beantragten Informationen ist mittlerweile höchstrichterlich 
bestätigt So hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil vom 29. August 2019 
(Az 7 C 29.17) den Informationsanspruch nach dem VIG gestärkt und ausgeführt, dass es Ziel 
des Verbraucherinformationsgesetzes ist, eine umfassende und zeitnahe Verbraucherinformation 
zu gewährleisten. Zuletzt hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (u.a. in VGH 10 S 
1891/19) in gleich sieben Entscheidungen klargestellt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher



einen Anspruch auf die Ergebnisse der lebensmittelrechtlichen Kontrollen in Betrieben haben. Es 
entspricht nach Auffassung des VGH der ausdrücklichen Zwecksetzung des 8 1 VIG, den Markt 
transparenter zu gestalten. 

Meines Erachtens handeltes sich nach $ 7 Abs. 1 VIG auch um eine gebührenfreie Auskunft. 
Sollte die Auskunftserteilung Ihres Erachtens gebührenpflichtig sein, bitte ich Sie, mir dies vorab 
mitzuteilen und dabei die Höhe der Kosten anzugeben. Mit Verweis auf8$ 4 Abs. 2 VIG bitte ich Sie, 
mir die erbetenen Informationen unverzüglich, spätestens nach Ablaufeines Monats zugänglich zu 
machen. Ich bitte um eine Antwort per Briefpost. Sollten Sie nicht zuständig sein, leiten Sie meine 
Anfrage bitte an die zuständige Behörde weiter. 

Ich weise Sie daraufhin, dass eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte im 
Sinne von 85 Abs. 2 S. 4 VIG nur dann zulässig ist, wenn betroffene Dritte ausdrücklich nach einer 
Offenlegung fragen. In diesem Fall erkläre ich mich mit der Datenweitergabe einverstanden und 
bitte um Weiterbearbeitung des Antrags. Wenn meine Daten an den betreffenden Betrieb 
weitergeben werden, möchte ich von ihnen schriftlich darüber informiert werden, auch wenn dies 

nach Abschluss meiner Anfrage erfolgt. Bitte bestätigen Sie mir das zur Vermeidung von 

Nachfragen. 

Ich bitte um Empfangsbestätigung. 

Mit freundlichen Grüßen,



 



FLENSBURGLUL 
Zwischen Himmel und Förde 

Mellem himmel og fiord 

STADT FLENSBU RG Fachbereich Einwohnerservice, Schutz und 
u Ordnung 

DIE OBERBÜRGERMEISTERIN Veterinärdienste 

Stadt Flensburg - 322 - 24931 Flensburg Auskunft erteilt 

Dienstgebäude 

  

   
    

  

Zimmer 

Telefon 0461 85- 

Telefax 0461 85- 

E-Mail veterinaer@flensburg.de 

  

Aktenzeichen 322/507/VIG/19/21/to 

Datum 03.11.2021 

Betreff: Entscheidung über Ihren Antrag auf Informationsgewährung 

Bezug: Ihr Antrag vom 20.09.2021 

Bescheid 

1. Auf Ihren Antrag vom 20.09.2021 gewähre ich Ihnen die begehrten Informati- 

onen über amtliche lebensmittelrechtliche Kontrollen des Betriebes 

„Flensburger Fischmarkt Jessen, Ballastkai 6, 24937 Flensburg“. Die Informa- 

tionen werden Ihnen 14 Tage nach Bekanntgabe dieses Bescheides gegen- 

über dem Betrieb per Post zugänglich gemacht. 

2. Verwaltungskosten werden nicht erhoben. 

Begründung: 

. 

Am 20.09.2021 haben Sie per Fax einen Antrag nach dem Verbraucherinformationsgeseiz 

(VIG) versandt. 

In Ihrem Fax lautet es auszugsweise: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich beantrage die Herausgabe folgender Informationen: 

1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im 

folgenden Betrieb stattgefunden: 
Flensburger Fischmarkt Jessen, Ballastkai 6, 24937 Flensburg 
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2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausga- 

be des entsprechenden Kontrollberichts an mich. (...) 

Ich bitte um Empfangsbestätigung. 

Ihr Antrag ist bei uns am 20.09.2021 eingegangen. 

Il. 

Der Erlass des Bescheides ist auf Grundlage des soeben dargelegten Sachverhaltes in dem 

eingangs tenorierten Umfang rechtmäßig. 

1: 

Die Stattgabe Ihres Antrages beruht auf 8 5 Abs. 2 und 3 VIG. 

Für die Entscheidung bin ich gem. & 4 Abs. 1 S. 4 Nr. 2 VIG i.V.m. 8 3 Abs. 1 Nr. 14 der 

Landesverordnung über die zuständigen Behörden auf dem Gebiet des Lebensmittel-, Wein- 

‚ und Futtermittelrechts (LWFZVO) i.V.m. 8 6 Abs. 2 VIG zuständig, da nur hier die begehr- 

ten Informationen vorliegen. 

Den nach 8 4 Abs. 1 VIG erforderlichen Antrag auf Information haben Sie in hinreichend 

bestimmter Form gestellt. 

Dem in Rede stehende Betrieb wurde mit Schreiben vom 03.11.2021 Gelegenheit zur Stel- 

lungnahme nach $ 87 Abs. 1 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schles- 

wig-Holstein (LVwG) gegeben. 

Der Umfang dieses Bescheides richtet sich nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. a) VIG. Danach 

hat jeder nach Maßgabe des VIG Anspruch auf freien Zugang zu allen Daten über von den 

nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellte nicht zulässige Abwei- 

chungen von Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches sowie Maß- 

nahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den Abweichungen getroffen wor- 

den sind. Darunter fallen auch konkrete Kontrollmaßnahmen und mögliche Verstöße einzel- 

ner Betriebe (sog. „Verstoß-Daten“, vgl. BeckOK InfoMedienR/Rossi, 22. Ed. 1.5.2018, VIG 

& 2 Rn. 32). Bei den von Ihnen begehrten Informationen handelt es sich um derartige Ver- 

stoß-Daten. 

Nach 8 5 Abs. 3 Satz 1 VIG sind Ort, Zeit und Art des Informationszugangs mitzuteilen, so- 

weit dem Antrag stattgegeben wird. Wird eine bestimmte Art des Informationszugangs be- 

gehrt, so darf dieser gem. 8 6 Abs. 1 Satz 2 VIG nur aus wichtigem Grund auf andere Art 

gewährt werden. Sie haben in Ihrem Antrag um keine bestimmte Form der Antwort gebeten, 

daher erhalten Sie den Bescheid per Post. 

Zu beachten sind überdies $ 5 Abs. 4 Satz 2 und 3 VIG. Danach darf der Informationszu- 

gang erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem oder der Dritten bekannt gegeben worden 

ist und diesem ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt 

worden ist. Aus diesem Grund werden Ihnen die begehrten Informationen noch nicht in die- 

sem Bescheid gewährt, sondern 14 Tage nach seiner Bekanntgabe gegenüber dem Betrieb.



2, 

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 7 Abs. 1 Satz 2 VIG. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei 

der Stadt Flensburg, Veterinärdienste, Rathausplatz 1, 24937 Flensburg erhoben werden. 

Ihr Widerspruch hätte gem. 8 5 Abs. 4 Satz 1 VIG keine aufschiebende Wirkung. 

Mit freühdlichen Grüßen 
Im Auftrag    


